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STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Bearbeiter: BS / Frau Sonntag 
Einreicher: Oberbürgermeister 

Sitzungsdrucksache-Nr.: 
Erstellungsdatum: 

Status: 

610/2022 
29.09.2022 

öffentlich 

 

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

S t a d t r a t  d e r  G r o ß e n  K r e i s s t a d t  Z i t t a u  

Beschluss zur Förderung von Vereinen, Schwimmförderung 2022 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Sportbeirat  Anhörung     

Sozialausschuss 21.11.2022 Vorberatung     

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 01.12.2022 Entscheidung     

 
 

Gesetzliche Grundlage: Vereinsförderrichtlinie der Großen Kreisstadt Zittau  
 

Bereits gefasste Beschlüsse keine  
 

Aufzuhebende Beschlüsse keine  

 

 
Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 
 

Veranschlagt unter HH-Stelle/ 
Produktkonto 

42400 431802 

Bezeichnung der HH-Stelle/ 
Produktkonto 

Zuweisungen und Zuschüsse für den Schwimmsport 

 

Finanzielle Auswirkungen Gesamtbetrag aktuelles HH-Jahr Folgejahre jährlich 

Aufwendungen 82.930,34 €   

zuzügl. 
Abschreibungsaufwand 

   

zuzügl. geschätztem Bewirt-
schaftungsaufwand 

   

Erträge    

 
 
 
gezeichnet 
Zenker 

Oberbürgermeister 
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Begründung:  

 
Zur Absicherung des Kinder- und Jugendschwimmsportes der Zittauer Sportvereine in den Schwimm-
hallen Zittau und Hirschfelde benötigen die Vereine die finanzielle Unterstützung der Stadt. Grund-
lage für die Berechnung der Förderhöhe sind die durch den Badbetreiber gemeldeten vertraglich 

gesicherten Schwimmzeiten der Vereine im Bereich Kinder- und Jugendsport für die Bäder Zittau 
/Hirschfelde im Geschäftsjahr 2022, die erhobene Nutzungsgebühr für die o.g. Schwimmhallen sowie 
durch die Vereine beantragten Nutzungsstunden. 
 
Die Förderung deckt ausschließlich den Kinder- und Jugendschwimmsport ab und entspricht damit 
den Festlegungen zum kostenlosen Kinder- und Jugendsport der Entgeltordnung für die Nutzung von 
städtischen Sporteinrichtungen. Die Nutzung in Schwimmhallen wird dadurch der Nutzung von städ-

tischen Sportstätten finanziell gleich gestellt.  
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Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, entstehende Kosten für die Nutzung der 
Schwimmhallen für den Kinder- und Jugendschwimmsport der Zittauer Schwimmvereine für 2022 in 
Höhe von 82.930,34 Euro auf dem Wege der Vereinsförderung zu übernehmen.   
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